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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1955

Norm

ABGB §833 A

Rechtssatz

Miteigentümern von nicht mehr als der Hälfte eines Hauses steht keinesfalls das Recht zu, hinsichtlich des Hauses

einseitig ohne Zustimmung der anderen Miteigentümer Verfügungen zu tre5en, insbesondere können sie nicht

einseitig bestimmte Teile des Hauses für sich in Anspruch nehmen.
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